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Warum ist Zwang ein zentrales Thema in der Geriatrie?

• Zwangssituationen entstehen häufig situativ, nicht geplant

• Typische Settings: Demenz, postoperativer Zustand, Delir 

• Hoher Handlungsdruck bei gleichzeitiger Unsicherheit

Spannungsfeld
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Fallbeispiel:

Herr M., 84 Jahre, mittelschwere Demenz,

stationär nach Sturz. 

Er steht nachts wiederholt auf, 

wirkt desorientiert und entfernt Infusionen. 

https://www.gesundheit.de/krankheiten-symptome/psyche/delir-id214452/

Das Team diskutiert Bettgitter und sedierende Medikation zur Sturzprävention. 



Medizinische Zielkonflikte

Schutz vor ...

• Sturz, 

• Selbstverletzung, 

• Delir

Erhalt von …

• Mobilität, 

• Autonomie

• Würde

Vermeidung iatrogener Schäden



Ursachenanalyse: Was übersehen wir?

Zwang entsteht oft aus unbehandelten Auslösern

❓ Harndrang, ❓ Schmerzen: Abwehrreaktion?, Lagerung, unbehandelte Fraktur

❓ Delir-Auslöser (Infekt, Medikamente, Dehydrierung)

❓ Angst, sensorische Defizite

❓ fehlende Tagesstruktur

📌 S3-Leitlinie „Delir beim älteren Menschen“: 

Systematische Ursachenabklärung empfohlen



Medizinische Alternativen – Strategie statt Zwang:

Delirprävention = Zwangprävention

Nicht-pharmakologische Multikomponenten-Interventionen:

• Orientierung & Umfeldanpassung

• Mobilisation

• Kognitive/aktivierende Maßnahmen

• Schmerz- und Infektkontrolle

• Interprofessionelle Teamentscheidungen

📌 S3-Leitlinie „Delir beim älteren Menschen“: 

Delirprävention und -behandlung im höheren Lebensalter als zentrale Aufgabe aller Akutstationen –

nicht nur der Geriatrie.



Delir: Prävention - Multikomponentenprogramme

Beispiele:
ÁHELP, AKTIVER u.a.

Andere unterstützende
Maßnahmen:
ÁTechnische Assistenzsysteme

(z. B. sensorgestützte 
Aufsteh-Erkennung)

📌 S3-Leitlinie 2026:  
Multikomponenten-Ansätze sind wirksamer als Einzelmaßnahmen.

Sanchez A. et al., under review

Forest plot for delirium occurrence

Relative Risiko-Reduktion um 44%



🔴 Rot:
Zwang ohne Ursachenanalyse und ohne Alternativenprüfung
→ medizinisch nicht vertretbar

🟡 Gelb:
Gefährdung vorhanden → Alternativen prüfen, Team + Vertretung 
einbinden

🟢 Grün:
Zwang nur als zeitlich begrenzte Ultima Ratio

Entscheidungslogik



Kernaussage Medizin:

• Zwang ist keine Therapie, sondern eine Notmaßnahme

• Viele Zwangssituationen sind medizinisch beeinflussbar

• Alternativen benötigen Zeit, Struktur und Teamarbeit

• Sie vermeiden nicht jedes Risiko, aber häufig Eskalation



Offene Fragen

• Wann ist Zwang rechtlich zulässig?

• Wer darf was entscheiden – und auf welcher Grundlage?

• Welche Rolle spielen Wille, Einwilligungsfähigkeit und Vertretung?



Zwang in der Geriatrie – Medizinische und rechtliche Perspektive

⚖ Zwang nur als Ultima Ratio: Wenn Selbstgefährdung besteht und alle Alternativen geprüft 
wurden

🩺 Medizinische Verantwortung: Ursachenanalyse, Multikomponenten-Interventionen, 
Mobilisation, Orientierung, Schmerz-/Delirmanagement

📋 Juristische Verantwortung: Einwilligungsfähigkeit prüfen, Vertretung einbinden, 
Dokumentation, ggf. Gerichtsbeschluss

🔄 Teamarbeit & kontinuierliche Reevaluation: Interprofessionelles Vorgehen, regelmäßige 
Überprüfung der Maßnahmen

💡 Grundprinzip: Sicherheit und Selbstbestimmung möglichst gleichzeitig wahren
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Zwang in Medizin und Pflege
öffentliche Vortragsreihe 

Zwang und Strategien zur Vermeidung von Zwang   
in der Geriatrie

Kommentar:
Rechtliche Grundlagen

Annette Loer
Betreuungsrichterin beim Amtsgericht Hannover

Vorstand Betreuungsgerichststag
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rechtliche Einordnung 
ausschließlich im Betreuungsrecht

• Freiheitsentziehende Unterbringung nach §
1831 Abs. 1 BGB (früher § 1906)

Freiheitsentzug in Klinik oder Heim im „geschlossenen“ Bereich

• Freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 1831 
Abs. 4 BGB (FEM)
Freiheitsentzug durch individuelle Maßnahmen

• Ärztliche Zwangsmaßnahmen nach § 1832 BGB
Medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



§ 1831 BGB
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 
verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie erforderlich ist, weil
1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des 
Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen 
Schaden zufügt, oder
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine 
Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff 
notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt 
werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder 
seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht 
nach dieser Einsicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die 
Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 
weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht 
unverzüglich anzuzeigen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem 
Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum 
oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 Nummer 2 für einen 
Bevollmächtigten entsprechend.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Kurzer Exkurs:
Freiheitsentziehende Unterbringung 

§ 1831 Abs. 1

„Die Bewohnerin wird gegen ihren Willen oder im Zustand 
der Willenlosigkeit in einem räumlich begrenzten Bereich 
festgehalten, ihr Aufenthalt ständig überwacht und ein 
Kontakt zur Außenwelt eingeschränkt.“

• Einschränkung der persönlichen Fortbewegungsfreiheit

• Setzt voraus, dass die Bewohnerin noch willens und in der 
Lage ist, die Station eigenständig zu verlassen.

• Individuelle Betrachtung der Person, nicht der Einrichtung

üKein Freiheitsentzug, wenn die Bewohnerin auf einer 
„geschlossenen“ Station bleibt, aber nicht mehr mobil ist.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Freiheitsentziehende Maßnahmen
§ 1831 Abs. 4 (FEM)

Einschränkung der persönlichen Fortbewegungsfreiheit 

• Durch mechanische Vorrichtungen, zB Bettgitter, Fixierungen, 
Bauchgurte oder Stecktisch im Rollstuhl, Wegnahme von Bewegungshilfen 
etc.

• Durch Medikamente

• Auf andere Weise

• Über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig

• Individuelle Betrachtung der Person, nicht der 
Maßnahme

üKein Freiheitsentzug bei Zustimmung oder bei fehlendem 
Willen oder Fähigkeit zur Fortbewegung.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Kurzer Exkurs
Abgrenzung zwischen Abs. 1 und 4
Unterbringung und FEM im Heim

• Zahlencode oder Trickschlösser am Ausgang

• Bewegungsmelder 

• Ortungsmelder, Signalband, GPS-Geräte etc. 

Als individuelle Maßnahme: FEM

(im Zweifel die zuständige Betreuungsrichterin fragen.

Die Abgrenzung Abs. 1 oder 4 hat (nur) Auswirkungen auf das 
gerichtliche Verfahren.)
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Ärztliche Zwangsmaßnahme
§ 1832

• Med. Untersuchung, Behandlung oder Eingriff

• Darf nach derzeitiger Rechtslage nur in einem 
Krankenhaus (also auch Geriatrie) durchgeführt 
werden, nicht im Heim (Abs. 1 Nr. 7)

• Eine verdeckte Medikamentengabe ist gesetzlich 
nicht geregelt. Sie stellt dann eine Zwangs-
maßnahme dar, wenn dadurch der ablehnende 
natürliche Wille der Bewohnerin überwunden 
werden soll.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Grundsatz

Solange die Fähigkeit besteht, selbstbestimmt 
zu entscheiden, darf keine Freiheit entzogen 
und kein Zwang angewendet werden. 

Nur die fehlende Selbstbestimmung kann Zwang 
rechtfertigen.

• Recht zur eigenen Gefährdung

• Recht zur Krankheit
ü Wer die eigene Sturzgefährdung einschätzen kann, darf das Risiko eingehen

ü Wer zum eigenen Schutz die Verwendung ein Bettgitters wünscht, 
entscheidet darüber selbst

ü Wer einwilligungsfähig ist, darf eine indizierte Behandlung ablehnen

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Wer entscheidet was, wenn der 
betroffene Mensch nicht mehr 

selbstbestimmt entscheiden kann ?

1. Einschätzung der geriatrischen Einrichtung nach 
pflegerischen und medizinischen Gesichtspunkten 
„Indikation“

2. Entscheidung der Vertretungsperson in Ausübung 
der (ihr übertragenen) Vertretungsbefugnis 
„Einwilligung“ 

3. Gerichtliches Genehmigungsverfahren auf Antrag 
der Vertretungsperson

Freiheitsentzug und Zwang als Ultima Ratio 
gilt für alle

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Nach welchen Kriterien ist zu entscheiden?

§ 1821 BGB, die „Magna Charta“
Kernstück der Reform des Betreuungsrechts zur Stärkung der 
Selbstbestimmung und Begrenzung der Fremdbestimmung:

• Unterstützen vor Vertreten
• Konsequente Wunschbefolgung
• Subjektive Perspektive
• Methode der unterstützten Entscheidungsfindung
• Enge Schutzgrenzen 
• Hilfsweise Orientierung am mutmaßlichen Willen

(der Begriff des „Wohls“ wurde konsequent aus dem Gesetz gestrichen)
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Absatz 1 – Assistenz vor Vertretung

Χ..Satz2:

DerBetreuerunterstütztdenBetreutendabei,
seine Angelegenheitenrechtlich selbst zu
besorgen,

undmachtvonseinerVertretungsmachtnach
§ 1823nur Gebrauch,soweitdieserforderlich
ist.
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Absatz 2 - Wunschbefolgung

DerBetreuerhat die AngelegenheitendesBetreuten
so zu besorgen, dass dieser im Rahmen seiner
Möglichkeiten sein Leben nach seinen Wünschen
gestaltenkann. Hierzuhat der Betreuerdie Wünsche
desBetreutenfestzustellen. Diesenhat der Betreuer
vorbehaltlichdesAbsatzes3 zuentsprechenund den
Betreuten bei deren Umsetzung rechtlich zu
unterstützen. Diesgilt auchfür die Wünsche,die der
Betreutevor der Bestellungdes Betreuersgeäußert
hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen
erkennbarnicht festhaltenwill.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Absatz 3 – Grenzen der Wunschbefolgung
(Schutzgedanke) 

Den Wünschendes Betreutenhat der Betreuer
nicht zuentsprechen,soweit

1. die Person des Betreuten oder dessen
Vermögen hierdurch erheblich gefährdet
würde und der Betreute diese Gefahr
aufgrundseinerKrankheitoderBehinderung
nicht erkennen oder nicht nach dieser
Einsichthandelnkannoder

2. diesdemBetreuernicht zuzumutenist

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Schutz vor Gefährdung – Absatz 3 Nr. 1
Abkehr von der „Wohlschranke“

Nur die fehlende Eigenverantwortlichkeit
rechtfertigt es, den geäußerten oder auf
andere Weise vermittelten Willen nicht zu
befolgen.

Und welche Kriterien gelten dann?
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Absatz 4 - mutmaßlicher Wille

Kann der Betreuer die Wünschedes Betreuten
nicht feststellenoder darf er ihnennachAbsatz3
Nummer 1 nicht entsprechen, hat er den
mutmaßlichen Willen des Betreuten aufgrund
konkreter Anhaltspunktezu ermitteln und ihm
Geltung zu verschaffen. Zu berücksichtigensind
insbesonderefrühere Äußerungen,ethischeoder
religiöseÜberzeugungenund sonstigepersönliche
Wertvorstellungen des Betreuten. Bei der
FeststellungdesmutmaßlichenWillenssoll nahen
Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen
desBetreutenGelegenheitzur Äußerunggegeben
werden.

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Mutmaßlicher Wille - Absatz 4 Satz 1

Auf den mutmaßlichen Willen ist dann zurückzugreifen,

- wenn der aktuelle Wunsch nicht feststellbar ist, oder

- wenn die Betreuerin oder Bevollmächtigte an den geäußerten 
Wunsch wegen der Gefährdung nach Absatz 3 nicht gebunden ist.

Leitfrage: Wie hätte die Patientin entschieden,

- wenn sie sich jetzt äußern könnte, oder

- wenn die Selbstgefährdung nicht an der krankheitsbedingt 
fehlenden Eigenverantwortlichkeit liegen würde.

Beispiel Sturzgefahr: 

würde sie zu Wahrung ihrer Bewegungsfreiheit einen Sturz in Kauf 
nehmen? Was wäre ihr wichtiger? Sicherheit oder Freiheit?)
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und wenn kaum konkreten Anhaltspunkte festgestellt werden 
können?

Wie ist bei unzureichenden Hinweisen zu entscheiden?

• Auch dann kein Rückgriff auf das „Wohl“, 

• sondern auf allgemeine Lebenserfahrung bezüglich 
Menschen in genau dieser Situation und mit dem 
Hintergrund dieser Patientin

Die Frage ist nicht: 

„Was wäre jetzt das Beste für diesen Menschen?“, sondern

„Wie würde dieser Mensch jetzt entscheiden?“

Göttingen, 4.2.26 A. Loer



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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